
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstag, 17. Juni 2025, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Jegenstorf 

 
 
 
 

Traktanden 
 
1. Jahresabschluss 2024 – Präsentation und Genehmigung 

2. Weiterentwicklung Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen 

3. Neues Organisationsreglement – Genehmigung nach Vorprüfung, s. separate Beilage 

4. Informationen aus dem Gemeindeleben 

5. Aktueller Stand Bauprojekte in der Kirchgemeinde 

6. Verschiedenes  

Botschaft Kirchgemeindeversammlung 



Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2025 2 

 

 

 

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2024 lag gemäss OgR 
Art. 95 und gemäss Publikation im Fraubrunner Anzeiger vom 19.12.2024 bis 19.01.2025 in 
den Gemeindeverwaltungen des Kirchgemeindegebietes und in den beiden 
Kirchgemeindehäusern auf. Zusätzlich war es einsehbar auf den Internetseiten der 
Kirchgemeinde (www.kgju.ch, kirche-urtenen.ch und kirche-jegenstorf.ch). 

Während der Auflagefrist wurden keine Einsprachen gegen die Abfassung des Protokolls 
erhoben. Der Kirchgemeinderat erklärte das Protokoll an seiner Sitzung vom 25.02.2025 
gemäss OgR Art. 95, Abs. 3 als genehmigt. 

Die Unterlagen zu den aktuellen Beschlussgeschäften, insbesondere das neue 
Organisationsreglement für die Kirchgemeinde, liegen 30 Tage vor der Versammlung in 
den Gemeindeverwaltungen des Kirchgemeindegebietes und in beiden 
Kirchgemeindehäusern auf. Zusätzlich können sie auf den Internetseiten beider Kreise 
(www.kirche-jegenstorf.ch, www.kirche-urtenen.ch und www.kgju.ch) eingesehen und 
ausgedruckt werden. 

Alle Stimmberechtigten und Gäste sind herzlich eingeladen, an der Versammlung 
teilzunehmen. 

 

 

 
 
 

1 Jahresabschluss 2024 – Präsentation und Genehmigung 

 

Antrag Kirchgemeinderat 

 
 

  

Der Kirchgemeinderat Jegenstorf-Urtenen hat den vorliegenden Jahresabschluss 
2024 mit allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 25. März 2025 beschlossen und 
beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Abschluss und die Nachkredite zu 
genehmigen. 

http://www.kirche-urtenen.ch/
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Übersicht über das Ergebnis  

Der Jahresabschluss der reformierten Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen schliesst per 
31. Dezember 2024 wie folgt ab: 

 
 
Die wichtigsten Geschäftsfälle  

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten in Urtenen konnten abgeschlossen werden. Das Chilehus Lee 
(ChLee) wurde Anfang April 2024 bezogen und der sanierte Kirchensaal wurde im November 
eingeweiht.  

Das Grundstück Parzelle 465 in Urtenen musste im Geschäftsjahr 2024 ins Finanzvermögen 
umgegliedert werden. Der dadurch erzielte ausserordentliche Buchgewinn beträgt CHF 674'184, 
was wiederum zu einem sehr hohen Ertragsüberschuss führte. Dieser musste, wie oben dargestellt, 
vollumfänglich in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden. 

 

Aufwand im Vergleich zum Budget 2024 und Vorjahresrechnung 
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30 Personalaufwand 

Der Personalaufwand von CHF 1'346'471 entspricht mit einem Mehraufwand von CHF 2'160 ungefähr 
dem Budget. 

 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 

Der Sachaufwand beträgt ca. CHF 186’000 weniger als budgetiert. Dies beruht auf Minderausgaben 
über diverse Bereiche wie Verbrauchsmaterial, Informatik, Dienstleistungen Dritter etc.  
 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 

Auch die Abschreibungen sind um rund CHF 26’000 tiefer als budgetiert. 
 

34 Finanzaufwand 

Der Finanzaufwand von CHF 5'385 liegt CHF 4’365 unter dem Budget, da das Darlehen von der 
Raiffeisenbank erst 2025 in Anspruch genommen werden musste. 
 

36 Transferaufwand 

Der Transferaufwand beinhaltet die Entschädigungen oder Beiträge an andere Gemeindewesen wie 
Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden oder Vergabungen an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck. Der Betrag ist gegenüber dem Budget um rund CHF 17‘800 höher. Diese Differenz 
ist hauptsächlich auf die Steuerabrechnung des Kantons zurückzuführen. 
 

38 Ausserordentlicher Aufwand 

Gemäss Art. 84 der Gemeindeverordnung müssen Kirchgemeinden zusätzliche Abschreibungen 
vornehmen, wenn im entsprechenden Rechnungsjahr  
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner sind als die Nettoinvestitionen 
Im Jahr 2024 stehen den Nettoinvestitionen von CHF 1'511’274 Abschreibungen von CHF 146’608 
gegenüber. Da die Differenz den Ertragsüberschuss übersteigt, muss der ganze Betrag von 
CHF 914'359.93 in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden.  

 

Ertrag im Vergleich zum Budget 2024 und Vorjahresrechnung 
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40 Fiskalertrag (Steuerertrag) 

Die budgetierten Steuererträge von CHF 2'650’000 wurden um rund CHF 19’800 übertroffen und 
betragen CHF 2'669'856. 

42 Entgelte 

Zu den Entgelten gehören die Teilnehmerbeiträge für Lager und Reisen sowie die Kostenbeteiligung 
des Fördervereins. Der budgetierte Betrag von CHF 245’320 wurde mit CHF 243'425 um knappe CHF 
1'900 unterschritten.  

44 Finanzertrag 

Hier resultiert eine Differenz von rund CHF 691'000. In dieser Sachgruppe schlägt sich der 
Buchgewinn für die Umgliederung des Grundstückes in Urtenen mit CHF 674'184 nieder. Zudem 
musste der Anteilschein der Elektra aufgewertet werden; dieser wurde bisher nur zum Nominalwert 
von CHF 4'000 bilanziert, was nicht den Regeln von HRM2 entsprach. 

46 Transferertrag 

Zu dieser Sachgruppe wird der Anteil der Einwohnergemeinde Jegenstorf an die Betriebskosten des 
Kirchgemeindehauses in Jegenstorf, der Anteil der direkten Bundessteuern und die Hilfskasse der 
Kirchgemeinde verbucht. Der Mehrertrag von CHF 1'240 fiel bei den Kollekten für die eigene 
Rechnung (Hilfskasse) an. 
 
 

Investitionsrechnung 

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt Nettoinvestitionen von CHF 1'511'274.12 getätigt. 
 
Details: 
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Bilanz  

Aktiven 

Finanzvermögen 

Durch die hohen Investitionen haben die flüssigen Mittel um rund 1,2 Mio abgenommen. Aufgrund 
der Einbuchung des Grundstücks Lee ins Finanzvermögen hat dieses jedoch gegenüber dem 

Vorjahr «nur» um CHF 463'094 abgenommen und beträgt neu CHF 1'878'703. 
 

Verwaltungsvermögen 

Nach Verbuchung der Investitionen von CHF 1'511'274 und Abschreibungen von CHF 146'608 ergibt 
sich per 31. Dezember 2024 ein Verwaltungsvermögen von CHF 3'015’482. 

 

Passiven 

Fremdkapital 

Da die 2024 getätigten Investitionen vollständig aus den flüssigen Mitteln bezahlt wurden, weist das 
Fremdkapital per 31. Dezember 2024 einen um ca. CHF 14'200 tieferen Saldo auf.  

 
Neubewertungsreserve des Finanzvermögens   

Gemäss HRM2 musste die Neubewertungsreserve des Finanzvermögens von CHF 15'111.20 nun 
angepasst werden und beträgt per 31.12.2024 CHF 9'529. Dieser Betrag wird linear innerhalb der 
nächsten vier Jahre zugunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst. 

 

Eigenkapital 

Das Eigenkapital (Sachgruppe 29) beträgt neu CHF 4'204'200.79.  
Der Bilanzüberschuss (Sachgruppe 299) bleibt aufgrund der ausgeglichenen Rechnung bei CHF 
2'397'865.64.  

 

Nachkredite  

Total:  CHF 166’652.93 
davon gebunden: CHF 122'179.05 
davon in der Kompetenz des 
Kirchgemeinderates (gem. OgR Art. 18) CHF 28'873.43 
von der Versammlung zu genehmigen: CHF 15'600.45 

 

Bestätigungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans / Datenschutzbericht 

Das Rechnungsprüfungsorgan hat den Jahresabschluss 2024 am 9. Mai 2025 geprüft und bestätigt, 
dass der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rechnungsjahr den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Jahresabschluss 2024 mit Aktiven und Passiven 
von CHF 4'894'185.80 und einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung zu genehmigen. 

Im Weiteren bestätigt das Rechnungsprüfungsorgan die Einhaltung der Vorschriften des 
Datenschutzes. 
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HINWEIS 

Der ausführliche Jahresabschluss 2024 ist online verfügbar.  

www.kgju.ch/kirchgemeindeversammlung 
 www.kirche-jegenstorf.ch/kirchgemeindeversammlung 

www.kirche-urtenen.ch/kirchgemeindeversammlung 
 

 
 

2 Weiterentwicklung Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen 

Seit der letzten Kirchgemeindeversammlung konnte einiges vorbereitend auf die 
angestrebte neue Organisationsform umgesetzt werden. Ein erster Pilotkreis wurde 
gegründet und neu zu besetzende Stellen wurden anhand von einem neuen 
Rekrutierungsprozess gestaltet. Ein Handbuch, welches den Beteiligten einen guten 
Überblick verschaffen soll, ist in Erarbeitung. Die Anschaffung von neuer Software hilft, den 
Überblick über die neuen Rollen und Funktionen in der Kirchgemeinde zu behalten. Die neu 
eingerichtete CommuniApp fördert den direkten Austausch unter Engagierten, 
Teilnehmenden und Interessierten der Kirchgemeinde. Bei der Kantonalkirche wurde ein 
Finanzierungsgesuch eingereicht und das neue Organisationsreglement wurde unter 
fachkundiger Anleitung zur heutigen Genehmigung erarbeitet.  
Bis zur Kirchgemeindeversammlung im Herbst liegt der Schwerpunkt bei der 
Kommunikation innerhalb der Kirchgemeinde und auf der Gründung von weiteren Kreisen. 
Zudem werden die nötigen unterstützenden Unterlagen, Reglemente und Verordnung 
erarbeitet werden.  
Dies alles mit dem Wunsch, dass die Weiterentwicklung unserer Kirchgemeinde weiterhin 
dazu führt, dass Menschen Gott erleben, lebendige Angebote umgesetzt werden, die 
Organisation das kirchliche Leben optimal unterstützt und ausreichende Finanzen auch in 
Zukunft Investitionen ermöglichen. 
 
 

3 Neues Organisationsreglement - Genehmigung 

S. separate Auflage bzw. Beilage zu dieser Botschaft. 
 
 

4 Aktueller Stand Bauprojekte in der Kirchgemeinde 

Ausführungen folgen an der Versammlung. 
 
 

5 Informationen aus dem Gemeindeleben 

Ausführungen folgen an der Versammlung. 


